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6. Statisl;ik
1. Erforderlichkeit des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan "Baugebiet Süd-West" ist erfot'dei'lich, da aufgl'unt:l
dei' baulichen Ente'icl<lung der Vet'gctngenheit innen'halb des Gebietes, es
dringend geboten ist, die städtebauliche Ordnung vei'bindlicll zu leiten,



unl funktionale lind gestalt.ei'ische Konflikte und Fehlentwicklungen sowohl
fÜr das Baugebiet als aucla für den Gesarntort zu vei'hindern. Zudem ist
einem'sejts durch die Ot'tsd'negiert.tng, findet'et'seite dui'ch die allgemeine
\-wirtschaftsentwicklung in Dii'nlstein eine ansteigende Nachfrage nach
Gewerbeflächen von bei'bits ort,sünsässilgen Gewerbebeti'ieben vei'ursache,
dei' an den best;ehen(]en Bett'iebsstandoi'ten oftmals nicht entsprochen
werden kann.

2. Ziele des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan "Baugebiet Süd-West" verfolgt das Ziel, das z.T. be-
reits bebaute Gebiet einer Städtebaulichen Entwicklung zuzuführen, die
unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes und der Belange bereits
ansässiger Betriebe bzw. Grundstückseigentümer, den künftigen
NutzungsbedÜrfnissen gerecht wird, wobei Konflikte mit benachbarten
Wohngebieten, die Beeinträchtigung von Landschaftspotentialen bzw.
Landschafts- und Ortsbild und negative Auswirkungen auf die gesamtört-
liche städtebauliche Entwicklung verhindert werden sollen
Dieses Oben'ziel et'gibt sich zum einen aus der örtlichen Charakteristik
und Eigenart Di['n)steins, zun] anderen aus dei' Lage des Baugebietes Held

dei' unmittelbaren Umgebung
Als Teilziele sind zu nennen:
1. 1mlnissionsschllt,z fin' beilachtlai'te Wol-tngebiete und gebietsintei'n be-

stehende I'eitle \wohnbebauung

2. Funlcl;ionsgerechte und gleichzeitig wii'tschaftliche externe und inLet'ne
Erschließung

3. Bedarfsgerechte Nutzungs- t.ind F3ebat.iungsmöglichkeiten
4. Bestandseinbindendes baulich-l.ähnliches und funktionalen Oi'dnungs-

konzept
5. Verhindel.'ung von Verlagerunnaen b;:w. Ansiedlungen 'van Funktionen

in das Ba\lgebiet;, die für die Ot'tskernfunl<tiota von u'esentlichei' Be-
deut;ung sind.

6. Ot't;sbildget'echte C;estaltstrulctur bei gleichzeitigem' Vermeide.tng \-an
Ente'icklungseinscht'änlctingen fin' tnel'bits gebietsansässige und kiiitf-
tige Nt.t t,zeL'



7. Erlaaltung, Schutz und Einbindung von wesent;liclaen internen und ex
Lernen Landscha.ftsfalltot'en.

8. R.egionalt},pische Landscl)aftseinbindung
9. Nachfi'a.georientierte Realisierung in Bauabschnitten.

3. Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan dei' vG GI'ünstadt-Land stellt den gl'Ößten Teil
des Baugebietes ''Süd-West'' als ''Gewerbliche Baufläche'' dar
Lediglich det' sud-öst,liche Teil des Baugel)ietes ''Sud-West'' ist als
'' Dauerkleingartenfläche'' dargestellt.
Gemäß de:s Gebotes des Immissionsschutzes bei dei' Planung (v'gl. g 50
BlnlSchG.) ist aufgl'und dei' b{3st;ehenden baulichen Nutzungsstrul<tui'
innerhalb und tLußerhalb des Gebietes eilte differenzierte Festsetzung der
"Art der baulichen Nutzung" erforderlicll, und zwei' die des ''Dorfgebie--

tes'', des ''Mischgebietes'' und des ''Gewerbegebietes''
Da die Zuordnung von Gewei'beflächen und Dauerl<leingärtei\ im südöst-
lichen Teil des Baugebietes immissionsschutzbedingt als bedenklich zu k)e-
urteilen ist, hat die Gemeinde Dirrnstein bei'bits die Änderung des FNP's,
der sich zui' Zeit im Fort;schreibungsÜerfahren befindet, beschlossen.
Diese Ändel'ung sieht v'oi', daß die Dauerkleingartenfläche zur gewerb--
lichen Baufläche umgewandelt bzw. als solche im FNP dargestellt wit'd.
Kompensatorisch wird die gewerbliche Baufläche im westlichen Teil ver--
kleinert und unter llinzunahme weitet'er Pai'zellen als Dauerkleingartenflä-
che dargestellt. Gleichzeitig wird der westliche Teil det' vei'bleibender\

"gewerblichen Baufläche" zur "gemischten Baufläche" umgewandelt und als
solclle im FNP dargestellt.
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4. Zwecke des Bebauungsplanes

Die Entwurfsvorgaben dut'cln die naturräumlichen Gegebenheiten i.V. n)it
dei' Lage des Gebietes im Bezug zu extet'nen Ez'schließungssyste-
men/Straßennetz, Ortskel'n und Wohngebieten, die vorhandenen gebiets-
internen Nutzungsstrukturen und die Nachfrage bzw. Bedarfssstruktur
machen vor dem Hintergi'und der bereit;s genannten Zielsetzungen eine



differenzierte Anwendung des Festsetzungsinstrumentariums nach BauGB
und BauNVO erforderlich.
Nachfolgend wei'den die Erforderlichkeit und det' Zweck der einzelnen
Festsetzungen des Bebauungsplanes nähen' dai'gelegt.

4.i ye k !! :s11111 zba!!
Dui'ch die Entwicklung und Bewertunöa von di'ei Ez'schließungsvai'ianten
wurde deutlich, daß ein Stichstraßen- bzw. Verästelungssystem am besten
geeignet ist, um insbesondei'e die Erforder]ic]a](eit des Durchfahrens (zu
Erschließungszwecken) des im Norden angrenzenden Wolangebietes zu
minimieren, um eine funktionsgerechte Erschließung zu gewährleisten) un}
ein längerfi'istig zu i'ealisierendes Verkehrsentlastungskonzept ft-ii' den
Oi't;skei'n nicht zu behindern und um eine Realisiet'ung des Baugebietes in
Bauabschnitten zu ermögliclaen.
Die Straßenverkehrsflächen sind aufgi'tmd des zu ei'wai'Lenden gei'innen
Verkehrsaufkommens mit vei'gleichsweise schmalen Querschnitten dimensio-
niei't;, un} die dllrch die Flächeninanspruchnahme und Versiegelung vei'-
ursachten \Neil'liungen für Glen Naturhaushalt zu minimieren. Die Sti'aßen-
verkehz'sflächen sind als Mischflächen auszubauen.
Die Parkflächen sind dezentral angeht'dnet, um zum einen wildes Parken
zu vermeiden, zum anden'en um eine gute Zuordnung zu den potentiellen
Nutzern zu el'mögliclaen.
Die Fußwege und Wirtschaftswege sichel'n die Zugänglichkeit von Feld und
Flur, insbcsondet'e eine durchgängige, den Eckbach begleitende
Fußwegeverbindung. Sie dürfen nicht air den Kfz--Verkehr genutzt w-ei'-
den, um negative Auswirkungen auf fulalctionale Zielsetzung des gewählten
Erschließungssystems und die Ortsrandgestaltung zu vet'hindern.

/b

.1.2 Ai't der baulichen }Ttlt;zy:ltg

Die Festsetzung dcs westlichen Baugebietsteiles als Dorfgebiet ist
erforderlich, da in diesem Gebiet einerseits reine Wohnnutzung, anderer-
seits bereits eine landwirtschaftlich genutzte Gerätehalle bestehen. Das
GI'ulldstück der Gerätehalle ist fÜr die mittel- bis langfristige Unterbrin-
gung eines landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebes vol'gehalten. Durch
die Festsetzung des Dorfgebietes lind gleichzeitigen Aufschluß dei' Nut-
zungsai't Tankstelle wird dem erfol'derlicllen Immissionsschutz füi' die be--
nachbarten Wohngebiete entsprochen, da durch diese Festsetzungen un-



vertretbar hohe Erschließungsverkehrsmengen und sonstige Emissionen

ausgeschlossen werden können.
Das Östlich der Apotheker-liumnlel-Straße gelegene Teilgebiet ist als
Mischgebiet festgesetzt, da diese Gebietsart den bestehenden Nutzungs-
strukturen entsll)Ficht. Wie durch das Dot'fgebiet wird auch durcll das
Mischgebiet i.V.m. dem Ausschluß del' Nutzungsart Tankstelle präventi'\-ez'
Immissionsschutz fin' die benachbarten Wohngebiete gesichei't.
Der östlich des Mischgebietes anschließende Baugebietsteil ist als
Gewerbegebiet festgesetzt, da diese Baugebietsai't einel'seite den
bestehenden Nutzungsstrukturen, anderem'seins den Nachfrage-
/Bedarfsstrulcturen gerecht. 'bv'il'd. Uni zu verbindet'n, daß es zu anlageii-
und bell'iebsai'tenbedingten Immissionsproblemen für die z.T. nur 20 m
entfernte Wohnbebauung koninit, sind innen'halb des gesamten Gewerbe-
gebietes bzw. festgesetzten Gewerbegebietszonen bestimmte Anlagen und
Betriebsarten als generell unzulässig adel' als nur ausnahmsweise zulässig
festgesetzt. Die Klassifizierung dieser Anlagen und Betriebsai'ten basiet't
auf dem nordrheinwestfälischen Abstnndsflächenerlaß, dem zufolge je nach
Emissionsverhalten einzelner' Bell'iebsiii'l;en urld Anlagen zu Wohngebieten

ein entsprechender Abstand einzuhalt;en ist, und deslaalb solche Anlagen
und Bctriebsai'ten innerhalb des Gcwerbenaebietes bzw. Gewerbegebietszo-
1len als unzulässig oder nur' ausnahmsweise zulässig festgesetzt sind. Zum
besseren Nachvollzug der Ausschlußgründe, insbesondere hinsichtlich dci'
ausnahmsweisen Zulässigkeit, der bestimmten Anlagen und Bell'iebsartenl
sind im Anhang die ]3eschreibungell dei' jeweiligen Emisisonsquellen, Emig--

sionsarten und Emissionsverhalten enthalten.

/5

Gebäude und Räume für freie Berufen die Nutzungsarten Einzelhandel,
Schenk--, Speise-- und Beherbergungsgewerbe und Anlagen für kirchliche)
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind innerhalb
des Gewei'begebietes bzw. innerhalb des gesamten Baugebietes als unzu-
lässig fest;gesetzt, da solche Funktionen nicht dena angestrebten Chai'akten'
des Baugebietes entspt'echen. Die Ansiedlung solchem' Funktionen im
Geu'erbegebiet bzw. Baugebiet "Süd-West" ]<önnte zum einen bei'eins mit-
telfrist,ig einen weiteren Gewerbegebietsstandort erforderlich machen, und
zum anderen einen Funktionssog fi.ix' den Ortskern verui'sachen.
Die Zweckbestimmung des Gewet'begebietes sieht übel'wiegand die
Unter'bi'innung von z.T. ortsansässigen Betrieben und sonstigen Betrieben



voz', die von ihz'er Betriebsgrößenstruktur dem Kleingewerbe zuzuordnen
süd. Da bei ]<lein- und lCleinstbetrieben im allgemeinen eine i'äumliche

bzw. geogi'aphische Trennung von Betrieb und Wohnung des Betriebs-
inhabers sowohl aus betriebsorganisatorischen als auch aus wirtschaft-
lichen Ei'wägtmgen als problematisch gilt, setzt der Bebauungsplan fest,
daß Wohnungen air Aufsichts-- und Betriebspersonal sowie für Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter inl gesamten Gewerbegebiet allgemein zulässig

1 ]1

4.3 Ma.ß dei baulichen NuiEzling

Die Festsetzung des Maßes del' baulichen Nutzung soll sichel'stellen, daß
eine dei örtlichen Charakteristik entsprechende bauliche Dichte nicht
Übel'schritten, die Ortssilhouette nicht zerstöl't und eine deutliche Ab-
grenzung zur Landschaft erl'eiche wit'd. Deshalb sind unten'schiedlicl)e
Maße der baulichen Nutzung mittels Grund- und Geschoßflächenzahlen in
Kombinat,ion mit Zahlen der zulässigen Vollgeschoße und als llöchstgrenzen
Höhen baulicher Anlagen festgesetzt.
Die am Oi'tsrand gelegenen Baugebietstcile' sind in dei' Relation zum
Ket'nbereich des Baugebietes zwar hinsichtlich der Zahl zulässiger vollges-

clloße und flohen baulicher Analgen geringer' ausnutzbat') jedoch x~'ii'd

diese Einschl'änltung durch eine im Vergleich zun] Kel'nbei'eich höhen'e

Grundflächenzah[ komll)ensiert. ]]ierdui'ch kann einer'seins dei' Einbindung
in die Oi'tssilhouette, andererseits dei' Abgrenzung zur Landschaft Rech-
nung get;ragen wel'den.

I'b

4.4 Batlweise

Um das Baugebiet Süd-West zur Landschaft hin nicht vollständig abzurie-
geln und un] insbesondet'e hinsichtlich Wohnqualität (z.B. Abstand zum
Nachbarn oder' zu emittiei'enden Anlagen) und Betriebssicherheit (z.B.
Brandscllutz zum Nachbargrundstücl{ oder zwischen einzelnen
Betriebsanlagen) keine Einschl'änkungen bzw. Nachteile zu schaffen) ist
als Bcauweise im gesamten Baugebiet die offene Bauweise festgesetzt.

4.5 Übel'baubare Grundstiicltsflächell
Da die betriebstechnischen und betriebsorganisatnrischen Erfordernisse
hinsiclltlich del' Bebaubai'keit von Gi'undstÜclcen bzw. Nutzung nicht



übel'beutel' Gt'undst;iiclisflächen nicht absehbar' sind, sind die tibet'bauba-
ren Grundstücksflächen großflächig mittels Baugrenzen festgesetzt. Aus
den bereits genannten Gründen wui'de auf die Festsetzung s'on Baulinien
verzichtet.

4.6 Stellung der baulichen Anlagen
Da das Baugebiet; ''Süd-West'' an hist;orisch dui'ch traufständige Bebauung
geprägte Ortsränder anschließt; und sich in exponierten Ortsrandlage
befindet, ist lediglich in den Oi'tsrandbereichen des Baugebietes die Stel-
lung baulicher' Anlagen festgesetzt;, und zwar als traufständige Gebäude--
stellung

4.7 Flächen Eilt' Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zllJ: !!!1llJliil1li:

lula-a von Natur' und Landschaft; A!!
Als Ausgleichsmaßnahme air die dui'ch das Baugebiet verursacht.en Ein-
gl'iffe in die Natur und Landschaft sind in den zui' Landschaft OI'ientier-
ten Randbereichen des Baugebietes Fläcllen festgesetzt;, auf denen einhei--
mische Pflanzen in vielfältiger Struktur nach Art und Habitus anzupflan-
zen und extensiv zu pflegen sind. Des weitet'en sind Erdmodellierungen
mittels beim Aushub von Baugruben anfallenden} Mutter'boden zum Schutz
von Mutterboden festgesetzt. Übel' die AusgleichsfunlcLion diesel' blaßnah-
men hinaus wird gleichzeitig die Gliederung und Verzahnung des neuen
Ortsrandes mit der angrenzenden Landschaft erzielt.

Als' zusätzliche Ausgleichsmaßnahme wii'd die z\ekel'fläche ''Sauweide'' in
der Größenordnung von ca. 5.000 Nz in Gx'iinland umgeu'ander urld im Et'-
gänzungsplan "Sauweide'' zum Bebauungsplan Gewei'begebiet "Süd-\\rest"
als ''Fläche für I'maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zui' Entwicltlung
von Natur' und Landschaft'' gem. li 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt.

Die Beeinträchtigung der Wasserführung des Eckbaches durch die
Vel'siegelung von Boden im Gewei'begebiet Süd-West bzw. der dadurch
nach g 62 LWG et'fot..dei'lich Ausgleich der Wasserführung, \ard nicht ex-
plizit im Bebauungsplan festgesetzt.

Die Ausgleichsnlöglichlceiten durch die Schaffung geeignetem'
Rctentionsmctßnahmen wii'd inl naht)}en dei' Ei'sclaließungsplanung gepi'lift,



insbesondel'e im welchem Umfange die tibet'label'ung von Ausgleiclismaß-
nahtllen der Wasser'fühl'ung n)it Flächen für I'maßnahmen und zum Schutz,
zui' Pflege und zui' Entwicklung von Natur' und Landschaft möglicll und
sinnvoll sind. Da die et'fol'dei'lichen Rel;entionsflächen nicht vollständig
innerhalb des Gewerbegebietes Süd-West nachweisbar sind, wii'd in diesem
Zusammenhang auch die Bündelung mehrerer et'forderlichen Ausgleichs-
maßnahmen im Eckbachbereich gepi'Üft, die aufgrund diesel' und weiterer
z. Z. im Pla.nungsstadium befindlichen Siedluilgsentwicklungsmaßnallmen zu
schaffen sein werden.

4.8 Anl)franzen 1:! r!

B flanzungen
Ftit' den Na.t;urhaushalt und das Landschaftsbild wichtige Pflanzenbestände
sind ntittels Erha]tungsgeboten a]s ]3indungen festgesetzt. Aus
kleinklimatischen, lufthygienischen und gestalterischen Gründen sind
Pflanzgebote fÜr Laubgehölze festgesetzt. FLIP die Erhaltungs- und
Pflanzgebote gilt gleichem'maßen die extensive Pflege der Pflanzungen) um
negative Folgen flip Natur' bild Landschaft gel'inga halten zu können.

4.9 Geh-, Fa:
Utn die Erschließung von vereinzelten Grundstücken zu sicllernl Diane daß
eine wesentliche Nutzungseinschränkung air betroffene Gi'undstücke bzw.
ein unverhältnismäßig hoher wirtschaftlicher Aufwand air Privateigentii-
mer odem' für die Öffentlichkeit entst;eht, sind Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte zugunsten eines beschränkten Pei'sonenkreises bzw. zugunsten del'
Allgemeinheit festgesetzt;.

4.10

Um das Baugebiet trotz exponiei'ter OI't;grundlage sowohl in das Land-
schaftsbild als auch in das Ortsbild einbinden zu können, sind entspi'e-
chende Festsetzungen getroffen. Darüber' hinaus sollen die Festsetzungen
bezüglich Dachformen, Dachneigung, Farbgestaltung und Gestaltung bzw.
des Anbringens von Werbeanlagen die städtebauliche Einheit fördern und
eine extrovertierte Erscheinung des Baugebietes verhindern.



4.11 Gestaltung von nicht tiberbclub
von bebaubaren GI'undstiicken

Die Festsetzungen bezüglich dei' Gestaltung nicht i-ibel'bauten
Gi undst;iicltsflächen sollen Gestaltungsdefizite im Freiflächenbezug verhin--
dern bzw. kompensieren, wobei insbesondere der Vermeidung der
Wahrnehmung bzw. Einsehbarkeit ungestnlteter Freiflächen und Einfrie-
dungen besondet'e Bedeutung beigemessen wird.
Deshalb ist einem'seins die Zuot'dnung von einsehbar'en Arbeits- und
Lagerflächen zu öffentlichen Verllehrsflächen als unzulässig und anderem'-

selts die /\bgriinuilg und Begrünung von unbebcauten Grundsti.icksflächel-i
und von Einfriedungen aus biel;all festgesetzt

5. Auswirkungen des Bebauungsplanes
5. 1 Bestand
Das Baugebiet unlfitßt eine Fläche von 6lO ha (Bruttobauland), wovon aller'-
dings ein beträclatlicher Anteil von Grundstücken bet'ects bebaut bzw. ge-
mäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes genutzt sind. Die Fläche von
bel'eins bebttut;en Gi'undst;ticken bell'ägt ca. 21.250 m: (bereits genutztes
Nettobauland).
Zul' Ei'schließung (dieser bereits genutzten Gz'ur\dstticke bestehen ca. 1.900
Hz Straßenverkehrsflächen und ca. 2.150. Hz Wirtschaftswege, welche

lediglich zur Unten'bringung der technischen EfËcllließung (.Abwasser'- und
Frischwasser'leitungen) der Gi'undstilcltg dienen) also keine Verkehr'set'-
schließungsfunktion fi.ir . das' Baunaebiet; besitzen. Insgesamt bestehen ca.
4.050 mz Erschließungsflächen, was ca. 16,0 % des bereits genutzten
Bruttobaulandes entspricht.
Bestehende Ei't;chließungsflächen und bei'eits genutzten Net;tobauland

umfassen ca. 40 % des gesamten Baugebietes "SÜd-West"

/']

5.2 P18ntinR
Dut'ch den Bebauungsplan beet'den die weiteren 60 % (ca. 34.700 =z
zusätzliches Bruttobauland) des Baugebietes einer bedarfsorientierten
Nut;zeng zugefiilart. Für die Et'schließung dieser zusätzlichen Fläche mÜs-
sen ca. 2.150 mz Straßenverkehrsflächen, 25 öffentliche Stellplätze mit ca.
350 mz Parkfläche und ca. 900 Hz Fußwegefläche hergestellt werden. Als
zusätzliches Nettobauland vei'bleiben somit ca. 31.300 mz. Der Anteil hei'-
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zustellendei' Erschließungsflächen beträgt ca. 10,0 % des zusätzlichen
Bruttobaulandes.

Die als Grünflächen festgesetzten Baugebietsteile verbleiben zu nahezu
100 % in Privat;eigentum und sind jeh'eins Best;andteile dei' einzelnen
Bangt'undstticke. Diese Grünflächen untfttssen ca. 7.250 mz (12 % der Ge-
samtfläche des Baugebietes) und entsprechen somit nahezu dem
Frschlier3ungsflächenant,eil de:s gesamten Baugebietes mit 7.450 m' (12i5 %
der Gesa.m.t,fläche des Baugebietes).

Die maximal Überbaubaren Grundstücksflächen umfassen im gesamten

Baugebiet cfl. 26.900 Hz (45 % des Bruttobaulandes). Davon entfallen auf
dt\s Dorfgebiet c& 2.750 Hz (10 %), auf das Mischgebiet. ca. 2.050 Hz (7l5
%) und auf das Gewerbegebiet ca. 22.000 Hz (82,5 %).

5.3 Realisier\.tng

Zuz' Realisierung des 13ebauungsplanes ist füi' die Herstellung del' Ei'-
schließungsanlagen und Bebaubarl<eit von Grundstücken lediglich inner--
halb des Gewerbegebietes eine umfassende Bodenordnung erforderlich.
Dei' westlich der Straße "Affenstein" zu ei'schließende Gewerbegebietsteil

muß ttllerdings nicht in ein Unllegungsvei'fahren, da zur l-herstellung dei'
zui' Vei'kehrset'schließung festgesetzten Stichsti'aße lediglich der
Grunderu'ei'b von Gr\iladstiicksteilen eines Privateigentümers et'forderlicla
ist. Eine Grenzregelung entsprechend den Vorschriften des BauGBI Vierter
Teil, Zweiter Abschnitt "Grenzregelung" ist als Insel'ument zur Realisie-
i'ung des Bebauungsplanes ausreichend.

Aufgi'und dei' Parzellenstl'uktur und Eigentumsverlaältnisse im Bereich dcs
östlich der Straße "Affenstein" gelegenen Gewei'begebictsteiles, ist ein
Umlegungsverfahren entsprechend den Vorschriften des BauGBI Vierter
Teil, Erster Abschnitt "Umlegung" zur Realisiei'ung des Bebauungsplanes
erfot'derliclx.

Die Realisierung und die Anwendung dei' zul' Bodenoi'dnung ei'fordei'lichen
Instrumente können au:fgt'und des Betnauungs- und Erscllließungslionzep'
tes nachfi'ageoi'rentiert, in mehl'ei'en Realisierungsabschnitten ez'folge n.



6. Statistik


